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Demgegenüber behauptete der kroatische Reichsratsabgeordnete Mandić71), daß es
in Pirano keinen einzigen Gerichtsbeamten gebe, der die slowenische oder kroatische
Sprache kenne, obwohl im Gerichtsbezirk Pirano nach der Volkszählung von 1900
doch 2.452 Slowenen und vier Kroaten wohnten. Dieser Zahl, die der Abgeordnete oh-
nehin für zu gering hielt, „wohl wissend, wie dort die Volkszählung vorgenommen wur-
de“72), standen 17.448 veranschlagte Italiener gegenüber. Bei der Ernennung der Rich-
ter werde auf die sprachliche Qualifikation keine Rücksicht genommen.

III. Staatsverwaltung und Nationalitätenstreit.
Die k. k. Statthalter in Triest

Die vier letzten k. k. küstenländischen Statthalter (bis 1918) repräsentierten und
prägten zugleich Wiens jeweilige Adriapolitik73). Den in Padua geborenen Verwaltungs-
beamten Teodoro Freiherrn von Rinaldini (1889–1897)74), seit 1861 Statthaltereibeam-
ter in Venedig, nach der Abtretung Veneziens 1866 in Triest, schienen seine italienische
Nationalität und die intimen Kenntnisse als langjähriger Regierungsvertreter im Trie-
ster Stadtrat für das Amt des k. k. Statthalters in Triest zu prädestinieren, zumal der
Dreibund auch in einer positiveren Einstellung der politischen Behörden gegenüber
dem küstenländischen Italienertum zum Ausdruck kommen sollte. Rinaldini stand am
Ausgang jener Epoche, in der die österreichische Verwaltung, also der dynastisch-mili-
tärisch-bürokratische Wiener Zentralismus, immer noch die im Küstenland herrschen-
de italienische Elite tolerierte beziehungsweise unterstützte. Das deutsche Element an
der Adria war in numerischer Hinsicht eine vernachlässigenswerte Größe. Noch 1885
beglückwünschte ein k. k. Bezirkshauptmann in Parenzo öffentlich den italienischen
Kandidaten, der bei den Reichsratswahlen den slawischen Konkurrenten geschlagen
hatte75). Als Rinaldini in seinem Bemühen, die italienisch-liberalen Strömungen und
die konservativen Regierungskreise in Triest einander anzunähern, scheiterte und die
Nationalliberalen 1897 auf Anhieb sämtliche Reichsratssitze eroberten, mußte der k. k.
küstenländische Statthalter, ein Feindbild der Kroaten76), abtreten. Auf Rinaldini folgte
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der Deutsch-Österreicher Leopold Graf Goëss (1897–1904)77), ein Mitglied des Kärnt-
ner Landadels, der in den 1880er Jahren zeitweise als k. k. Bezirkshauptmann in Pola
und von 1893 bis 1897 als k. k. Landespräsident in Czernowitz (Bukowina) amtiert
hatte. Nach irredentistischen Demonstrationen in Triest wurde Goëss 1904 von seinem
Posten abberufen und zum erblichen Herrenhausmitglied erhoben. An seine Stelle trat
der energischere Konrad Prinz Hohenlohe (1904–1915)78), Sohn des früheren Ersten
Obersthofmeisters des Kaisers. Hohenlohe, seit 1903 k. k. Landespräsident der Buko-
wina, wurde im September 1904 aus Czernowitz nach Triest berufen79). Als der k. k.
Ministerpräsident Paul Baron Gautsch am 30. April 1906 zurücktrat, wurde Hohenlo-
he zum ersten Mal von seinem Triester Posten abberufen und am 2. Mai 1906 zum k. k.
Ministerpräsidenten ernannt, zugleich – ebenso wie Koerber und Gautsch – mit der
Leitung des k. k. Ministeriums des Innern betraut. Auf Grund seiner Unnachgiebigkeit
in der österreichisch-ungarischen Zolltariffrage bat der Ministerpräsident bereits nach
einem Monat um seine Enthebung, die am 2. Juni 1906 bewilligt wurde.

Hohenlohe wurde als besonderer Vertrauensmann des Erzherzog-Thronfolgers Franz
Ferdinand eingeschätzt. Dessen schwankende Pläne zum Umbau der österreichisch-un-
garischen Monarchie im großösterreichisch-zentralistischen Sinne schienen an der Süd-
grenze jedenfalls die Kroaten zu bevorzugen80), so daß die Italiener dieses Vorhaben
ebenso heftig bekämpften wie die Durchführung eines jeden in staatsrechtlicher Hin-
sicht noch weitergreifenderen, von Südslawen propagierten Trialismus. Dieser hätte die
Bildung eines dritten, nämlich slawischen Reichsteils von Triest bis zur Drina bedeutet
und die Italiener gegenüber den Slowenen, Kroaten und Serben definitiv in eine hoff-
nungslose Minderheitenposition geraten lassen81). Bei der Eröffnung der großen Adria-
ausstellung im Wiener Prater, die von Mai bis Oktober 1913 die hundertjährige Zuge-
hörigkeit des Küstenlandes und Dalmatiens zu Österreich feierte82), erklärte Hohenlo-
he, daß Triest keiner Nationalität allein gehöre83). Nachdem die liberalen Italiener
Triests im Juni 1913 ihre Stadtherrschaft verteidigt hatten, provozierten Hohenlohes
Dekrete gegen die reichsitalienischen Triester Stadtangestellten im August den Höhe-
punkt der statthalterlichen Unpopularität. Der Affront schürte abermals die italienische
Aversion gegen den Belvedere-Kreis um den Thronfolger Franz Ferdinand84), der die
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Vorherrschaft der italienischen Sprache im Adriaraum zu brechen versuchte. Franz Fer-
dinand, Hohenlohe, Generalstabschef Conrad und Hafenadmiral Ripper personifizier-
ten aus italienisch-nationaler Sicht geradezu die angeblich slawophile Staats- und Mili-
tärspitze85). Auch der istrische Landeshauptmann Rizzi beschreibt Hohenlohe in seinem
Tagebuch als Gegner des küstenländischen Italienertums und Protektor der slawischen
Sache. Hohenlohe hielt offenkundig im altösterreichischen Gesamtstaatsinteresse den
italienischen Nationalismus für gefährlicher als das slawische Erwachen. So unterstützte
er 1904 das Begehren der slawischen Landtagsabgeordneten nach sprachlicher Gleich-
berechtigung in den Verhandlungen des Istrianer Landtags86).

Weil er im Internationalismus den größten Feind aller nationalen Irredentismen zu
finden meinte, suchte Hohenlohe in Triest die Kooperation mit den italienischen Sozia-
listen unter Valentino Pittoni87), um der italienisch-liberalen Übermacht und dem
„wüsten Chauvinismus der Rathausclique“88) entgegenzutreten89). Der k. k. Statthalter
galt im Küstenland wie zuvor schon in der Bukowina, wo er die sozialistische Karte ge-
gen ruthenisch-russischen und rumänischen Separatismus ausgespielt hatte, als Roter
Prinz (principe rosso)90). Pittoni, der bis zuletzt den Separatismus der liberalen Italiener
und den nationalistischen Sozialismus des Trentiners Cesare Battisti ablehnte, galt als
austriacante91), und die Triester Arbeitervertreter wurden von italienisch-radikaler Seite
als „imperial-regi socialisti“92) denunziert.

Im Zuge der Geheimverhandlungen zwischen Wien und Rom über die Neutralität
Italiens im Weltkrieg mußte Hohenlohe, jetzt ein Feindbild des Italienertums, weichen;
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er verließ Triest im Februar 1915, ohne die Ankunft seines Nachfolgers abzuwarten. Es
kam der ehrgeizige k. k. Landespräsident von Kärnten, Alfred Freiherr von Fries-Skene,
ins Küstenland (1915–1918)93). Drei Monate nach Hohenlohes Enthebung erfolgte Ita-
liens Kriegserklärung; das „Opfer“ des aus Triest entfernten Prinzen war „umsonst ge-
bracht“94). Fries-Skene gehörte ebenso wie Hohenlohe zu jenen landesfremden, der sla-
wischen Sprachen unkundigen Staatsbeamten, denen hohe Verwaltungspositionen im
Küstenland häufig nur als Sprungbrett für ein rasches Avancement in der Gesamtmo-
narchie dienten. Die Protektion gegenüber den deutschsprachigen Beamtenaristokra-
ten, ausgehend von der k. k. Statthalterei in Triest, kritisierten südslawische Reichsrats-
abgeordnete scharf95). So beherrschten 1910 der k. k. küstenländische Statthalter Ho-
henlohe, ein Statthaltereirat (von sieben) und drei k. k. Bezirkshauptleute (von neun)
weder die kroatische noch die slowenische Sprache96). Das Küstenland, so der Abgeord-
nete Spinčić, werde als Kolonie „zur Ansiedlung der deutschen Beamten, Professoren,
Lehrer, Inspektoren“97) mißbraucht.

Die Staatsverwaltung, so Spinčić am 5. Juni 1917, verwalte Triest und Istrien, als
handele es sich um italienische oder deutsche Länder98). Angesichts der Tatsache, daß in
Pola die k. k. Bezirkshauptmannschaft und der k. k. Festungskommissär nur italienisch
oder deutsch, ganz selten kroatisch amtierten, wandten sich die slawischen Reichsrats-
abgeordneten auch von der Regierungsdiktatur im Zentralkriegshafen ab. Bisher, so
Spinčić, hätten die Regierungsorgane in Friedenszeiten immer behauptet, ihre Schuld
sei es nicht, wenn die autonomen Gemeindeämter in Istrien und Triest sich der kroati-
schen und slowenischen Sprache nicht bedienten. Seit der kriegsbedingten Zerschla-
gung der Gemeindeselbstverwaltung und der Einsetzung von k. k. Kommissären zeige
sich aber, daß die Regierungsorgane die Zurücksetzung der slawischen Idiome nicht nur
in der politischen Verwaltung, sondern auch im Rahmen der Zwangsverwaltung der
Gemeinden fortsetzten.

IV. Autonome Lokalverwaltung. Die Gemeinden in Istrien

Nachdem der auf Schmerlings Februar-Patent beruhende Reichsrat 1862 ein neues
Reichsgemeindegesetz verabschiedet hatte99), schufen auf dieser Grundlage die einzel-
nen Landtage der österreichischen Kronländer die Landes-Gemeindeordnungen und
Gemeindewahlordnungen nach derselben Regierungsvorlage. Auf dem reichsweiten
Rahmengesetz vom 5. März 1862 und den ausführenden Landesgesetzen beruhte bis
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98) IdA Spinčić [XXII/2 vom 5. 6. 1917], Anhang II (16/I), 191–193 (5. 6. 1917).
99) Reichsgemeindegesetz vom 5. 3. 1862 (RGBl. Nr. 18).




